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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.10.2009 

Geschäftszahl 

2008/15/0190 

Rechtssatz 

In einem Werkvertrag wird die Verpflichtung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges vereinbart, nicht 
aber eine auf Dauer angelegte und damit zeitraumbezogene Erbringung von Leistungen (vgl. das hg. Erkenntnis 
vom 24. September 2003, 2000/13/0182). 


